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11.00 h Begrüßung und Einführung durch die Veranstalter  
 

  
Erster Teil: Es geht nicht nur ums Geld: Die Entwicklungsagenda des UN-Gipfels 
 
 
Im Zentrum des entwicklungspolitischen Teils des UN-Gipfels steht die Frage, was die Regierungen tun 
müssen, um die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) bis zum Jahr 2015 zu verwirklichen. Dabei geht es 
vor allem um die verbindliche Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA), die Verbesserung der 
Qualität und Effektivität der Hilfe, weitere Entschuldungsinitiativen für die hochverschuldeten Länder 
sowie Handelserleichterungen. Das Millenniumprojekt der Vereinten Nationen unter Leitung von Jeffrey 
Sachs hat dazu in einem Report Anfang des Jahres umfassende Vorschläge vorgelegt. Sie bilden eine wich-
tige Grundlage für die Vorbereitungen auf den Gipfel. Im Rahmen der EU und der G8 wurden bereits 
erste Vorentscheidungen für eine Erhöhung der ODA und die Streichung multilateraler Schulden gefällt. 
Neue Finanzierungsinstrumente, insbesondere international koordinierte Steuern und der britische Vor-
schlag für eine Internationale Finanzfazilität (IFF), werden derzeit heftig diskutiert. Eine Entscheidung 
steht aber noch aus. 
Überschattet von den Auseinandersetzungen über die Reform des Sicherheitsrates bemühen sich die Ver-
einten Nationen auch um Reformen im Wirtschafts- und Sozialbereich. Konkrete Vorschläge zur Stär-
kung des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC) liegen auf dem Tisch und stehen beim UN-Gipfel zur 
Entscheidung an. Weitergehende Vorschläge, etwa für eine UN-Umweltorganisationen oder die stärkere 
Beteiligung der Entwicklungsländer in Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF), sind dage-
gen weiterhin umstritten. 
 
Leitfragen: 
§ Wird es beim UN-Gipfel gelingen, die notwendigen öffentlichen Entwicklungshilfemittel zur Finanzie-

rung der MDGs zu mobilisieren? Wie sind die bisherigen Vorentscheidungen (z.B. der Stufenplan der 
EU zur ODA-Erhöhung) zu bewerten? 

§ Reicht die Initiative des G8-Gipfels von Gleneagles zur Entschuldung einiger hochverschuldeter armer 
Länder aus? Wird der UN-Gipfel darüber hinausgehen? 

§ Wird es beim UN-Gipfel zu konkreten Entscheidungen über neue Finanzierungsinstrumente kommen, 
wie sie die Länder der „Lula-Gruppe“ (darunter auch Deutschland) derzeit diskutieren? 

§ Würde die Reform des ECOSOC hin zu einem „Forum für Entwicklungszusammenarbeit“ eine sub-
stanzielle Aufwertung der UN in diesem Bereich bedeuten? 

§ Sind weitergehende Vorschläge für eine Stärkung der Entwicklungsländer in den Entscheidungsgre-
mien von IWF und Weltbank und für die Schaffung eines neuen globalen Rates für Wirtschafts- und 
Finanzfragen („Global Council“) damit endgültig vom Tisch? 

 
11.15 h Dr. Ursula Schäfer-Preuss 

Abteilungsleiterin für Entwicklungspolitik mit Ländern und Regionen, Friedens-
sicherung und Vereinte Nationen 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung, Bonn 

  
Peter Mucke 
Geschäftsführer 
terrre des hommes, Osnabrück 

 
11.45 h   Plenumsdiskussion 
 

Moderation:  
Jens Martens 
Geschäftsführender Vorstand 
Global Policy Forum Europe, Bonn 

12.45 h Mittagessen 



 

 

 
  
Zweiter Teil:  Die UN als Krisenmanager und Garant von Sicherheit? 

Reformvorschläge und ihre Erfolgsaussichten 
 
 
Dieser Veranstaltungsteil konzentriert sich auf zwei Reformfelder, die sich primär auf das Bedrohungssze-
nario inner- und zwischenstaatlicher Konflikte beziehen. Zum einen wird es um Grundsätze für die An-
wendung von militärischer Gewalt gehen, die sowohl das Recht auf Selbstverteidigung von Staaten als 
auch humanitäre Interventionen betreffen. Das vom UN-Generalsekretär eingesetzte Expertengremium 
(UN-High Level Panel) wie auch der Generalsekretär selbst plädieren in ihren Berichten dafür, dass ein 
Staat das Recht auf Selbstverteidigung auch dann hat, wenn eine unmittelbare Bedrohung, aber noch kein 
direkter Angriff vorliegt. Bei lediglich potenziellen Gefahren kann demnach ausschließlich der UN-Sicher-
heitsrat präventiv tätig werden. Kofi Annan unterstützt ausdrücklich auch den Ansatz einer kollektiven 
Schutzverantwortung der Staaten in Fällen schwerster Menschenrechtsverletzung. Umstritten ist aber, ob 
die VN auch bei der latenten Gefahr von Verbrechen wie Völkermord militärisch eingreifen dürfen bzw. 
müssen. Zum anderen schlagen beide Berichte die Einrichtung einer Peacebuilding-Kommission vor, die 
Länder beim Übergang vom Krieg zum dauerhaften Frieden unterstützen soll. Allerdings soll nach An-
nans Ansicht die Kommission praktisch nur im Bereich der Stabilisierung und des Wiederaufbaus nach 
Konfliktphasen tätig werden, während das High-Level Panel auch Frühwarnung und Prävention als Kom-
petenzbereich vorsieht. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es auch darüber, welcher UN-Institution die 
Kommission unterstellt werden sollte.  
 
Leitfragen: 
§ Wann sind Staaten und wann die VN zur Anwendung von militärischer Gewalt autorisiert?  
§ Wie weit darf insbesondere das Selbstverteidigungsrecht (Art. 51, UN Charter) ausgelegt werden?  
§ Unter welchen Umständen sollten präventive Militäraktionen mit Mandat des Sicherheitsrates erlaubt 

sein, wenn überhaupt? 
§ Welche Kernfunktionen könnte eine UN-Peacebuilding-Kommission übernehmen? 
§ Wie müsste die Kommission zusammengesetzt sein und wie sollte sie in das UN-Institutionengefüge 

eingegliedert werden? 
§ Welche Widerstände sind bei der Einrichtung einer Peacebuilding-Kommission zu erwarten? 
 
13.45 h   Hans-Joachim Daerr 

Leiter der Abteilung 
Globale Fragen, Vereinte Nationen, 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Auswärtiges Amt, Berlin 

 
Prof. Dr. Tanja Brühl 
Universität Frankfurt/Main und  
Vorstandsvorsitzende 
Global Policy Forum Europe 
 

14.15 h   Plenumsdiskussion 
 

Moderation:  
Dr. Michèle Roth 
Geschäftsführerin 
Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn 

15.15 h   Kaffeepause 

 
 



 

 

  
Dritter Teil: Wege zu mehr Glaubwürdigkeit und Effizienz im  
  Menschenrechtsbereich  
 

Nach unbestreitbaren Erfolgen bei der Normsetzung hat sich die Menschenrechtskommission (MRK) in 
den vergangenen Jahren zunehmend als unfähig erwiesen, systematische Menschenrechtsverletzungen 
zum Beispiel in China, Tschetschenien, dem Iran oder Guantánamo überhaupt zum Thema ihrer Beratun-
gen zu machen. Um die „schwindende Glaubwürdigkeit und abnehmende Professionalität“ der MRK 
wiederherzustellen, fordert Kofi Annan in seinem Bericht „In größerer Freiheit“ die Staatengemeinschaft 
auf, die Kommission abzuschaffen und durch einen permanent tagenden Menschenrechtsrat zu ersetzen. 
Dieses Konzept, das mit einer Aufwertung der Menschenrechte für die Vereinten Nationen insgesamt 
verbunden ist, hat überwiegend Zustimmung erfahren. Die Vorstellungen von einem Menschenrechtsrat 
sind aber noch sehr vage entwickelt. Das neue Gremium wird zum Beispiel auch vom US-Kongress be-
grüßt. Dieser fordert die Beendigung sämtlicher Aktivitäten der MRK. In Deutschland begrüßen Men-
schenrechtsgruppen den Reformvorschlag Annans. Sie betonen aber, dass gerade die erfolgreichen 
Sonderverfahren – Sonder- und Länderberichterstatter, unabhängige Experten, Arbeitsgruppen – in dem 
neuen Gremium erhalten bleiben sollten. Wie positioniert sich die Bundesregierung bei der Ausgestaltung 
des Menschenrechtsrates, was schlagen zivilgesellschaftliche Akteure wie das Forum Menschenrechte vor? 

Leitfragen: 
§ Wie sollte der neue Menschenrechtsrat institutionell angesiedelt und wie müsste er zusammengesetzt 

sein, um offen und unparteilich Menschenrechtsverletzungen in allen Teilen der Welt ansprechen zu 
können? 

§ Welche Elemente der alten MRK sollten übernommen werden? Welche Rolle können zivilgesellschaft-
liche Opferverbände und Menschenrechtsgruppen künftig spielen? 

§ Welche Vorstellungen bestehen zur Reform der Vertragsorgane? Geht der Weg hin zu einer vertrags-
übergreifenden Berichterstattung? 

§ Welche Rolle soll das Hochkommissariat für Menschenrechte neben dem Menschenrechtsrat und den 
reformierten Vertragsgremien spielen? 

15.30 h  Tom Koenigs 
Beauftragter der Bundesregierung 
für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Berlin 

 Barbara Lochbihler 
Generalsekretärin 
amnesty international Deutschland, Berlin 

16.00 h Plenumsdiskussion 

 Moderation:  
Dr. Beate Wagner 
Generalsekretärin 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Berlin 



 

 

 
 
Ausblick: Die Zukunftsagenda: Demokratisierung der UN 

 

 

17.00 h Dr. Christoph Zöpel MdB 
Vorsitzender 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) 

 Einführung:  
Dr. Beate Wagner 
Generalsekretärin 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Berlin 

17.30 h  Verabschiedung durch die Veranstalter 


